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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz 
vor der Geflügelpest; 
Aufstallung von Geflügel in einem festgelegten Gebiet 
zu präventiven Zwecken 

 
Das Landratsamt Lichtenfels erlässt auf Grund von § 13 der 
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i .V.m. § 38 Abs. 11 und 
§ 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 
(BGBl. I S. 1938) und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- 
und Verbraucherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) geändert 
worden ist folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 

 
 
1. Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Ge-

flügel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Geflügelpest-
Verordnung (hierunter fallen: Hühner, Truthühner, 
Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, 
Enten und Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen 
oder gehalten werden) im Gebiet des Landkreises 
Lichtenfels halten, wird eine Aufstallung des Geflügels 
angeordnet  
 
1.1.  in geschlossenen Ställen oder  
 
1.2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überste-

henden, nach oben gegen Einträge gesicher-
ten dichten Abdeckung und einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Sei-
tenbegrenzung bestehen muss.  

 
2. Die sofortige Vollziehung der in der Nummer 1 des Te-

nors getroffenen Regelung wird gemäß § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) an-
geordnet. 
 

3. Kosten werden nicht erhoben. 
 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Bayreuth erhoben werden.  

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a. Schriftlich oder zur Niederschrift   
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben 
werden. Die Anschrift lautet:   
 

Bayerisches Verwaltungsgericht in Bayreuth 
Postfachanschrift: 

Postfach 110321, 95422 Bayreuth 
Hausanschrift:  

Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 
 

b. Elektronisch  
 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden.  
 
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:  
 
– Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur an folgende Adresse: 
 
Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, Friedrichstraße 
16, 95444 Bayreuth 

 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einrei-
chung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.  
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz 
des Landratsamtes Lichtenfels bzw. der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.  

Hinweise: 

1. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung so-
wie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird 

hingewiesen.  

2. Ordnungswidrig i .S.d . des § 64 der Geflügelpest-Ver-
ordnung und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfü-
gung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 
3. Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 

Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung Ausnahmen von der 
in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht 
genehmigt werden, soweit  

1. eine Aufstallung  
a. wegen der bestehenden Haltungsverhält-

nisse nicht möglich ist, oder 
b. eine artgerechte Haltung erheblich beein-

trächtigt,  
2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln 

auf andere Weise wirksam unterbunden wird, und  
3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung 

nicht entgegenstehen. 

 
4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen 

zur Früherkennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersu-
chungs-einrichtungen sind kostenfrei.  
 

5. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwal-
tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfü-
gende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich be-
kannt zu machen. 
Die Allgemeinverfügung mit ihrer Begründung kann 
während der üblichen Dienstzeiten im Amtsgebäude 
des Landratsamtes Lichtenfels, Zimmer Nr. 253, Kro-
nacher Str. 30, 96215 Lichtenfels, eingesehen werden. 
 

6. Die mit Allgemeinverfügung vom 02.02.2021 im Amts-
blatt Nr. 3 des Landkreises Lichtenfels zum Vollzug 
tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest bekannt gemachten Verfügungen zur 
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen haben wei-
terhin Geltung.  

 
 
Lichtenfels, 10.03.2021 
 
 
 
Meißner 
Landrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Landratsamt Lichtenfels 
Christian   M e i ß n e r 

Landrat 


